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ÜBERTRAGUNG VON URLAUB ZUM AUSBILUNGSENDE 

Der Auszubildende Jonas freut sich 
schon auf das Ende seiner Ausbil-
dungszeit und die unbefristete 
Übernahme als Facharbeiter: End-
lich richtig Geld verdienen und kein 
Berichtsheft mehr schreiben. Kurz 
vor der Abschlussprüfung wird er 
jedoch ins Personalbüro gerufen 
und dort darauf hingewiesen, dass 
er noch vor der Abschlussprüfung 
seinen aufgelaufenen Urlaubsan-
spruch von 5 Tagen aus dem Aus-
bildungsverhältnis und auch seine 
10 Stunden aus dem Arbeitszeit-
konto in Freizeit nehmen muss. Er 
ist von dieser „Ansage“ völlig über-
rascht und wendet sich ratsuchend 
an die Jugend- und Auszubilden-
denvertretung im Betrieb. 
 
Gemeinsam mit der JAV sieht sich 
Jonas seinen Ausbildungsvertrag 
und die entsprechenden Rechts-
grundlagen an. In seinem Fall hat 
zu Beginn des Ausbildungsverhält-
nisses noch das Jugendarbeits-
schutzgesetz gegolten. Nach Ein-
treten der Volljährigkeit findet das 
Bundesurlaubsgesetz Anwendung. 
Da der Betrieb, in dem Jonas aus-
gebildet wird tarifgebunden und Jo-
nas selbst auch Mitglied der IG Me-
tall ist, gelten zusätzlich die Rege-
lungen des Tarifvertrages. So er-
läutert die JAV-Vorsitzende, dass 
Jonas als Auszubildender und auch 
als Facharbeiter 30 Tage Urlaubs-
anspruch hat, also 6 Wochen bei ei-
ner 5-Tage-Woche. 

„Aber wenn ich in beiden Fällen 30 
Urlaubstage habe, warum muss ich 
dann jetzt vor der Abschlussprü-
fung meinen „Azubi-Urlaub“ neh-
men“ fragt sich Jonas. Die Kollegin-
nen und Kollegen von der JAV er-
klären ihm, dass die Aufforderung 
des Arbeitgebers natürlich etwas 
mit der Bezahlung der Urlaubstage 
zu tun hat. So ist natürlich das Ent-
gelt für den Urlaubstag eines Aus-
zubildenden deutlich geringer als 
die Vergütung für den Urlaubstag 
eines Facharbeiters. Ist der Arbeit-
geber aufgrund eines Tarifvertra-
ges sogar noch zur Zahlung eines 
zusätzlichen Urlaubsentgelts ver-
pflichtet, unterscheidet sich  - je 
nachdem ob es sich um einen Aus-
zubildenden oder einen Facharbei-
ter handelt – dies deutlich in der 
Höhe.  
Der Arbeitgeber möchte also si-
cherstellen, dass ein/e Auszubil-
dende/r nicht seine Urlaubstage 
aus der Ausbildungszeit „aufspart“ 
und in das Arbeitsverhältnis über-
trägt, da sonst der Arbeitgeber 
ihm/ihr diese Urlaubstage zu einem 
deutlich höheren Betrag vergüten 
müsste. Das gleiche gilt für die 
Stunden aus dem Arbeitszeitkonto. 
 
Diese Argumentation leuchtet Jo-
nas ein. Aber darf denn der Arbeit-
geber diese Urlaubsnahme und 
den Stundenausgleich einfach an-
ordnen, fragt sich Jonas. Die JAV 
erklärt ihm, dass der Arbeitgeber 

bei der Urlaubfestlegung die Wün-
sche des Arbeitnehmers berück-
sichtigen muss. Die Anordnung ei-
nes „Zwangsurlaubs“ kann aber zu-
lässig sein, wenn der Arbeitgeber 
dringende betriebliche Belange 
(z.B. wirtschaftliche Belastungen 
des Unternehmens) geltend macht. 
Ob diese Begründung in Jonas Fall 
ausreicht, müsste der Arbeitgeber 
belegen. 
Nun möchte Jonas aber noch von 
den Kolleginnen und Kollegen der 
Jugend- und Auszubildendenver-
tretung wissen, wie der Arbeitgeber 
eigentlich auf die 5 Urlaubstage 
kommt, die er nun nehmen soll. Jo-
nas hatte nämlich schon mal nach-
gerechnet, ob er dann mit seiner 
Urlaubsplanung überhaupt noch 
hinkommt. Dazu sagt das Bundes-
urlaubsgesetz: 

§ 5 BUNDESURLAUBSGESETZ: 
TEILARBEIT 
 
(1) Anspruch auf ein Zwölf-
tel des Jahresurlaubs für jeden 
vollen Monat seit Bestehens 
des Arbeitsverhältnisses hat 
der Arbeitnehmer (…) 
 
c) wenn er nach erfüllter Warte-
zeit in der ersten Hälfte eines 
Kalenderjahres aus dem     Ar-
beitsverhältnis ausscheidet. 
 
(2) Bruchteile von Urlaubs-
tagen, die mindestens einen 
halben Tag ergeben, sind auf 
volle Urlaubstage aufzurunden. 



 

 
Das hört sich für Jonas erst mal al-
les sehr verwirrend an. Die JAV er-
klärt ihm, dass mit der bestandenen 
Abschlussprüfung das Ausbil-
dungsverhältnis endet und mit der 
Übernahme als Facharbeiter ein 
Arbeitsverhältnis begründet wird. 
Sie vermuten, dass der Arbeitgeber 
die 5 Urlaubstage so berechnet hat, 
als würde es nach der Ausbildung 
keine Fortsetzung geben. Da sich 
die beiden Beschäftigungsverhält-
nisse jedoch nahtlos aneinander-
reihen, wird dies als eine durchgän-
gige Beschäftigung angesehen. So 
wird der Jahresurlaub auch für das 
gesamte Jahr betrachtet. Für Jonas 
beginnt also keine neue Wartezeit 
und er könnte seine Urlaubstage 
aus der Ausbildung grundsätzlich 
auch in das neue Arbeitsverhältnis 
übertragen.  
Dennoch möchte er gern wissen, 
wieviel Urlaubsanspruch er denn 
hätte, wenn er das Unternehmen 
nach der Ausbildung verlassen 
würde:  

Jonas hätte also bis zu seiner Ab-
schlussprüfung im Februar tatsäch-
lich Anspruch auf 5 Urlaubstage, 
wenn er das Unternehmen verlässt. 
 
„Aber was, wenn ich die Prüfung 
nicht bestehe, und sie dann im Sep-
tember wiederholen muss?“ fragt er 
die Kollegen und Kolleginnen der 
JAV. Sie erklären ihm, dass ein/e 
Beschäftigte/r ab der zweiten Hälfte 
des Kalenderjahres (also ab 01.07. 

des Jahres) einen vollen Urlaubs-
anspruch erworben hat. So könnte 
Jonas demnach seine gesamten 30 
Urlaubstage bis zum Ende des 
Sommerurlaubs einsetzen. Jonas 
denkt kurz darüber nach. „Aber 
dann würde ich dem Arbeitgeber ja 
Geld schenken, wenn ich auch 
meine gut bezahlten Urlaubstage 
als Facharbeiter schon als Azubi 
nehmen würde. Das mache ich auf 
keinen Fall“.  
Nun sind nur noch die Fragen zu 
seinen Stunden aus dem Arbeits-
zeitkonto übrig. Auch da möchte 
Jonas wissen, ob der Arbeitgeber 
einen Zeitausgleich bis zur Ab-
schlussprüfung verlangen kann. 
Die JAV erklärt, dass es zu den be-
trieblichen Arbeitszeitkonten eine 
Betriebsvereinbarung zwischen Ar-
beitgeber und Betriebsrat gibt, weil 
dieses Thema der gesetzlichen Mit-
bestimmung unterliegt. Sie sehen 
sich die Vereinbarung gemeinsam 
an und stellen fest, dass es dort 

tatsächlich 
eine Rege-
lung gibt, die 
besagt, dass 
Auszubil-
dende Ihr 
Stundenkonto 
zum Ende der 
Ausbildung 
auf Null aus-
gleichen müs-
sen (Zeitgut- 
haben sowie Zeitschulden). Das 
kann der Arbeitgeber also tatsäch-
lich verlangen. Sollte es in einem 
Betrieb keinen Betriebsrat und so-
mit auch keine Betriebsvereinba-
rung geben, könnte der Arbeitgeber 
im Rahmen seines Direktionsrech-
tes den Stundenausgleich verlan-
gen. Dabei muss er allerdings auch 
die Wünsche des Auszubildenden 
berücksichtigen. 
Jonas ist beruhigt. Mit seinen Ur-
laubstagen aus der Ausbildung und 
seinen restlichen Stunden auf dem 
Arbeitszeitkonto wird er sich ein 
paar freie Tage über den Jahres-
wechsel gönnen. So kann er sich 
erholen um dann gestärkt in die 
Prüfung gehen zu können. Nach 
der Übernahme beginnt er mit ei-
nem Urlaubsanspruch und einem 
Arbeitszeitkonto zu Facharbeiter-
bedingungen. 
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RECHTSPRECHUNG 
 
Voller Urlaubsanspruch erst nach 
Erreichen der Wartezeit 
BAG vom 17.11.2015 – 9 AZR 
179/15 
 
Kurze Unterbrechung des Be-
schäftigungsverhältnisses löst 
keine neue Wartezeit aus 
BAG vom 20.10.2015 – 9 AZR 
224/114 auch BAG vom 
23.05.2013 – 2 AZR 54/12 
 
Erfüllung der Wartezeit während 
der Probezeit 
LAG Rheinland-Pfalz vom 
26.11.2014 – 4 Sa 470/14 
 
Arbeitgeber darf durch sein Direk-
tionsrecht in betriebsratslosen Be-
trieben Betriebsferien einführen 
BAG 12.10.1961 - 5 AZR 423/60 - 
AP Nr. 84 zu § 611 BGB Urlaubs-
recht 
 
Betriebsferien begründen drin-
gende betriebliche Belange 
im Anschluss an BAG 28.07.1981 
- 1 ABR 79/79 - AP Nr. 2 zu § 87 
BetrVG 1972 Urlaub 
 
Zwangsbeurlaubung nur aus drin-
genden betrieblichen Belangen 
LAG Düsseldorf vom 20.06.2002 
– 11 Sa 378/02 

KONTAKTBEISPIELRECHNUNG: 
 
Jahresurlaubsanspruch: 30 Ar-
beitstage 
Ende des Ausbildungsverhältnis-
ses: Ende Februar (also in der 
ersten Hälfte des Kalenderjahres) 
30 Urlaubstage / 12 Kalendermo-
nate x 2 Ausbildungsmonate = 5 
Urlaubstage 

(3) Hat der Arbeitnehmer 
im Falle des Absatzes 1 Buch-
stabe c bereits Urlaub über den 
ihm zustehenden Umfang hin-
aus erhalten, so kann das dafür 
gezahlte Urlaubsentgelt nicht 
zurückgezahlt werden. 
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